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Kanton sBlatk.

Fünftes Stück.
Basel den 29Herbstm . i8o&

Kundmachung
in Betreff junger KantonsVürger , welche

unter das Piket gehören.
durch abjichtliche oder muthwillige Ent-

fernung junger Leute , welche unter das Piket
gehören , die dem Dienst des Vaterlandes ge¬
widmete Mannschaft leicht zu sehr vermindert
werden dürfte , und dadurch nicht allein die
ihrer Pflicht getreuen Individuen mehr be¬
schwert werden mußten/ als billich wäre /
sondern auch der MilitairDienst überhaupt in
manchen Fällen leiden könnte r als haben
MHGAH . E. E. und W. W. Raths bis
auf wettere Verfügung zu verordnen nothwen-
dig erachtet : Daß alle diejenigen/ welche
unter dem Piket sich befinde» / nicht ohne frische

HI . Atzth . 1809 . 9
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von der hiesigen KantonöKanzley ertheilte Päße
sich aus dem Kanton entfernen dürfen , und
auf alle , so diesem Verbot zuwider handeln
würden , vigilicrt , sie auf Betreten angehal¬
ten werden , und dieselben, so wie ihre Eltern,

mit ihrem Vermögen für ihre Stellung haf¬
ten sollen.

Gegeben auf Erkanntniß E . E . und W . W.
RathS den 23 ften September 1S09.

Karrzley des Kantons Basel.

Erneuertes Verbot der PulverAusfrchr.

die von Seiner Excellenz dem Herrn
Landammann der Schweiz an sämtliche Eyd-

genößische Regierungen neuerdings und nach¬
drücklichst befchehene Aufforderung in allen
Kantonen über den Handel mit Schießpulver
sorgfältig zu wachen , und damit weder offent.
lichen noch Schleichhandel nach Deutkchland
zu dulden ; haben UHGAH . E . E . und W.
W . Raths das unterm irtcn Juny letzthin

deshalb ergangene Vrrbot zu erneuern bcfoh,
len , und bis auf weitere Verfügung nicht
nur allen Handel und die Ausfuhr von Schieß,
pulver , Bley und andern Kriegsmaterialien
aus hiesigem Kanton nach Deutschland bey
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KantonsBlatt.

Siebentes Stück.

Basel den isWeinm . isös.

Kundmachung

wegen richtiger Nummerierung der Häuser.

^a auf Ansinnen löbl . BrandversicherungS.
Anstalt eine Untersuchung der Nummern an
Gebäuden vorgenommen / mehrere derselben
mit den Lagerbüchcrn nicht übereinstimmend
und fehlerhaft erfunden worden / auch derhaf.
den den betreffenden Eigenthümern / jedoch
verschiedenen ohne Erfolg / die nöthige Wet.

sung zugegangen ; als wird hiemit annoch eine
Zeitfrist von vierzehn Tagen gegeben / innert
welcher die Nummern an Häusern / Magazi«
ne » / Scheunen und Stallungen / nach dervoü

besagter löbl . PolizeyDirektion gegebnen Bor !.

III . Abth . *809, 18
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schrift eingerichtet, auch wo solche verlöscht,
wieder hergestellt werden sollen.

Wer solches innert dieser Zeitfrist nicht be¬
folgt , wird in eine Strafe von zween Fran-
ken verfällt , worüber durch die PolizeyDienee
genaue Aufstcht wird gehalten werden.

Gegeben den n Weinm. 1809.
Im Namen E. E. StadtRarhs,
Kanzley der Stadt Basel.

Urtheil des CriminalGerichts des Kantons
Basel vom 30 Sept . I809.

Sachen Peter Willens  von Obcrha-
^genthal, Magdalcna St » der,  dessen
Schwägerin von dar , Philipp Kauf  des
Schuhmachers von Niederhagenthal, und Ur s
Schürch ab dem Neuenw.eg , im ftänkischen
pberrheinischen Departement , einer DiebSGe-
fellschaft, die seit geraumer Zeit allem aufge¬
boten , um wo möglich die hiefigen Waaren-
Läden , unter diesem oder jenem Verwand,
zu bestehlen; ward , nachdem die Ma rück-
,sichtlich, der Magdalena Smder und deö UrS
Schürch als beschlossen angesehen, die Proce¬
dur aber gegen den Peter Witlin und Philipp
Kauf , als zweyen äusserst verdächtigen diebi-
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KaritonsBlaLt.

Neuntes Stück.

Büsel den 27 Weinm . 180&

G ü b lik a tt 0 n

wegen Abdeckung der Griengruben / Ab-
schlammung der Landstrassen, Beschnei»
düng der Hage und Oeffnung der Straft

senGräben.

der Verschüctung der Griengruben zu.
vorzukommen/ welches jeden Winter / vorzüg¬
lich aber bey herannahendem Frühjahr der
Fall ist/ und wodurch die Benutzung dersel¬
ben oft beschränkt/ so wie auch das Material
zur Ueberführung sehr verunreinigt wird : so
werden hiemit sämtliche Gemeinden unsers
Kantons aufgefordert/ bis den 30 Winterm.
die Säuberung / Abdeckung der Griengruben/

III . Abth . 1809. 17
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und die Wegschaffung des Abraums auf un-
brauchbare Plätze zu bewerkstelligen. Die Weg.
wacher werden/ nach Anleitung erhaltener
Instruktion / die hiezu nöthigen Züge und Hand¬
arbeiter / welche jede Gemeinde zu schicken
hat / den Herren Statthaltern angebe» / um
solche zu dieser Arbeit bescheiden zu lassen.
Sollte sich nach dieser festgesetzten Zeit zeige»/
daß dieser Verfügung nur wenig oder gar
nicht nachgekommen worden ist / so wird das
Fehlende auf Unkosten der nachlässigen Ge-
meinden vorgenommen werden.

Hiebey wird zugleich denen GemeindRäthen
anbefohlen/ auf Begehren des Wegmachers,
Handarbeiter / und wo es nöthig ist auch Züge
zur Abschlammung ihrer StrassenBezirke zu
senden/ widrigenfalls auch dieses/ bey zu lan.
ger Verzögerung/ auf der Gemeinde Kosten
müßte gemacht werden.

Endlich find auch alle an die Landstrasse
grenzenden Güterbefitzer ermähnt / ebenfalls
bis Ende künftigen WintermonatS / die Häge
auf drey Schuh Höhe , so wie auch auf den
Seiten zu beschneiden; da wo das Land nicht
tiefer liegt als die Strasse / die Gräben auf
anderthalb Schuh Breite und Ein Schuh Tiefe
zu öffnen. Die längs der Landstrasse laufen-
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den WässerungsGräben hingegen sollen drey
Schuh breit und anderthalb-Schuh tief seyn.
Bey Oeffnung dieser StraßGraben werden
die GüterBesitzer wohl Acht haben / daß die
Wegborde auf keine Weise beschädigt werden,
weilen die Kosten der Wiederherstellung ihnen
zur Last fallen würden.

Den Wegmachern wird die strengste Auf-
stcht hierüber anbefohlen, und werden diesel¬
ben alles Ordnungswidrige sogleich dem Hrn.
StrassenInspektor berichten; welches hiemit
zu jedermanns Verhalt kund gemacht wird.

Basel den 24 Weinm. 1809,

Die Verordneten zum LandKollegium.
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Erneue rte Verordnung
wegen Haltung von Hunden auf der

Landschaft.

!̂ a Unsere Hochgeachten HerrenE. E. und
W. W. RathS von der forrdauernden Ueber«
rretung, der im verflossenen Jahr wiederholt
publicirten Verordnung vom 12 Aprill rso4,
wegen Haltung der Hunde auf der Landschaft,
m Ihrem höchsten Mißfallen, frischerdingS
Nachricht erhielten, finden sich Wohldiefelben
gedrungen, diese Verordnung nocheinmal be.
kannt machen zu lassen, und anbey den sämt¬
lichenE. GemeindRäthen die pünktlichste Nach«
achtung und Erfüllung derselben ernstlich an«
zubefehlen, den Herren Statthaltern aber die
strengste Wachsamkeit über ihre Beobachtung
aufzutragen.

1. Alle Bürger des Kantons sollen gehalten
seyn, vott dato innert vier Wochen, ihre Sun«
de bey dem GemeindRath vorzuweisen, wel«
cher ihnen gegen Bezahlung von zwey Franken,
ein Zeichen geben wird; dieses Zeichen soll alle
Jahr gegen ein neues und Entrichtung obiger
Gebühr ausgewechselt werden.

?. Von dieser Bezahlung sind, wie immer
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Verord n u n g ...

wegen Tax für Ansehung von Blutsauger.
Lie Anlegung der Blutsauger seit eiuiger

Zeit vielfacher in Gebrauch gesetzt wird , und
darüber bis jetzo noch keine TaxOrdnung existirt
hat / so wird hiemit von Seiten lobt. Sani-
tätsRath verordnet: daß für die Anlegung ge-
dachter Blutsauger / bey Tag zwey Bayen per
Stück / in der Nacht aber drey Batzen per
Stück gefordert werden dürfe.

Um die ärmere Klasse der StadtEiuwohner
gegen übermässige Forderungen zu sichern/
wird dies durchs Kantons- und AviSblart be¬
kannt gemacht.

Basel den i4 Decemb. i .m
Aus Auftrag lobl. SanitätsRath,

Das Sekretariat.

Verpachtung der Fischweide in der Birs.
EamftagS den 23ten dieses Christmonats wer-
den zwey Fischweiden in der Birö / von der
Lettgrube bis zu den St . Jakobs Stegen /
und von dem Wasserhaus bis zur GibSgrube,
auf dem Rathhaus Nachmittags um zwey
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s. Ohne Noth in denselben nicht gearbeitet
werden.

Bcv Straf von zween Franken.
4. Sollen nad)  der Verordnung vom 27ten

Decemb. iso4 , an den Sonn - und Fererta-
gen während den Gottesdiensten, Vor- und
Nachmittags , die Kasse. Wein. und Bierhän.
ser verschlossen sevn >den vier Franken Straf,
sowohl für den Wirth als jeden Gast.

5.  Ist nach der Kundmachung vom i Nov.
1805/ das Reiten und Fahren durch die
Strassen an den Sonn - und Festlagen, wäh.
rend dem Morgen, und AbcndGottesdienst,
bey vier Franken Straf untersagt. Jedoch
kann man sich bey Taufen auf bisher übliche
Weise eines GefährtS bedienen.

6. Fehlbarerfnndene werden im Widerho-
lungSfall mit doppelter Strafe angesehen.

Die PolizeyDiener sind beauftragt , derhal.
den Aufsicht zu haben , und Widerhandelnde
der betreffenden PolizeyBehörde zu verzeigen.
Sie erhalten den Drittel der eingegangnen
Straf.

Gegeben den 16  Decemb. 1309.
Kanztey der Stadt Basel.
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